
Literarische Umschau. 4.1/.

der 1Özese oul Den Abteien tolgen (aber nicht nach der Diözesanein-
teılung 81 —187 dıe Propstelien. Von 1Özese D1özese, VON Kloster

Kloster ırd hier untersucht, welche Stellung dıie einzelne Reichsabtei
1m Investiturstreit einnahm. 7 weifelsohne ist hier eine Fülle zuverlässigen
Materiales AaUus Quellen zusammengetragen, ber auch hier wurde keineswegs
Abschließendes geschaffen. [)as Kapitel 187 — 219) ist der polıtı-
schen Haltung der Reichsabteien und der Klosterpolitik Heıinrichs und

während des Investiturstreites gewidmet. Von diesem Kapıitel gılt WIie-
der besonders das Urteıl, das Schreiber über die Nn Studie
tällt „Das Heißige und stotflich inhaltreiche Buch steht leider niıcht uft
der Höhe der klostergeschichtlichen Forschung‘“, ber bis WIr einmal iıne
wirklıch abschließende Arbeit ber dıe Klöster während des Investiturstrei-
tes haben, bleibt Feierabends Leistung jedem Forscher auf diesem (jebiete
unentbehrlich.

Eitta IDr P. Nonnosus Bühler

Die engere Immunität in deutschen Bischofstädten 1m Mittelalter. Von
Dr Konrad Hofmann (20. eit der Veröffentlichungen der Sektion der

born 1914
(J61rres-Gesellschaft tür Rechts- nd Sozlalwissenschaft.) Schöningh, Pader-

Das vielumstrittene Buch Seeligers über „MDıe sOz1ale und polıtische
Bedeutung der Girundherrschaft m früheren Mittelalter“, Leipzig 1 903, hat
u auch das Verdienst, dıe Aufmerksamkeit der Frorscher uf die SOrJüngere, CHNOECIC Immuniıtät gelenkt Zu aben, der IHNall 1mM UGegensatzallgemeinen Immunitä bısher wen192 Interesse entgegengebracht hatte
Seiner Behauptung jedoch, dıe CIHNSCEIC Immunität m Sinne der Lokalim-
munıtät des Kirchenbezirkes SE 1 nichts als der Bannbezirk der Grundherr-
schaft, also ein ebilde des weltlichen Rechtes und eine Fortentwicklung  derweliteren Immunıität, trat nıt Recht b Rıetschel enigegen, nachdem dıe
CENQETE Inmmuniıtät ohne ursächlichen Zusammenhang nıt der weıteren ist
und 1 kıirchlichen Recht wurzelt (Vgl HT <sonstiyen Kontroverse beson-
ers dıe Erwiderung Ol Stutz und Stengel in der Zeitschrift tür Rechl!s-
gesch. (jerm. Abt Bd u 206, SOWIE Dopsch ın en Mitteilungen des
1s Desiz 1905 ; und: H Mırsch, Die Klosterimmunität se1t em {nvestitur-
streit, Weilmar 913 152 {f.)

Der Auffassung Rietschels schließt sich 1 allgemeinen auch Hof-
all, ohne dessen e{was exiremen Ausführungen Yallz ZUu tolgen. In

einem prinzipiellen eıl (4 - entwickelt dıe rechtlichen Grundlagender kirchlichen Freiungen. Von kanonistischen Flementen macht CT geltendden Sakralirıeden, dıe Schutzverleihung, das Asylrecht, das Fundatıions- und
Dotationsrecht, dıe Gerichts- nd Steuerfreiheit; on weltlichen Momenten
kommen In Betracht die Immunitätsverleihung, dıe Einhegung, das Bur
recht, die Grundherrlichkeit. Gegenüber Hırsch, nach em kirchliches und
weltliches Recht als gleichwichtige Faktoren tür die Entstehung der
Immunıität wıirksam Hirsch 109), betont das Primäre und
Grundlegende des Kırchenrechts Hofmann 25) Gegen Seeliger beweilst

die Verschiedenheit der Bannbezirke des weltlichen Rechts VON der
kiırchlichen Freiung aus Bewohnerschaft, Gerichtsbarkeit und Geschichte
beıider. „Die kırchlichen Freiungen aremu kanoniıische Gebilde, an denen
dıe Verhältnisse des weltlichen Kechtes NIC. spurlos vorübergingen“ (S 30)definiert dıe innere der Jüngere Immunität als eın Sondergebiet, harak-
terisiert durch die Verdrängung der vogteilichen Kompetenz und Veber-
nahme der niıederen Gerichtsbarkeit ; bald 1e1ßt S1e untat, bald FreiungOoder Freiheit, bald auch urbs Oder Castrum. Interessant Sind dıe Ausfüh-
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K über Lage, Ausdéhnung una Befesfi'gung der Freiungen. DIe An-
zahl der Klaustralhöfe ist verschieden : hatte Speyer WI1IeS das
Nebenstitt S Yayıl on Halberstadt 237 Jlein solcher AaUS Wıe treff-
ich manche Freiheiten ihr (jebilet vergrößerten, zeigt das Kloster Keichen-
A dem gelang, die nsel unter selne unmıiıttelbare (jerichtsbar-
keit und Verwaltung ZU bringen. Aehnlich eNtZOY Beuron den Bezirk infra
OocCcum coenobll ei inira otam vallem IN eIUSs dotaliıbus curtibus der
Vogteigerichtsbarkeit. Liebte iNall anfangs die /wöltizahl der Kanoniker,zählte TIIer 38 bald 60 nd mehr Domgeistliche. DIie mnmelsten Kanoniker
wohnten In der Freiung‘; dazu kamen als Bewohnerschafft viele Lalen. nde
des Jahrhunderts besitzt das bamberger Domestift amptlewt un
Mausgenossen. [DIie steigende  Verweltlichung 1eß immer mehr | 241en her-
ein, T1e dıe Gjeistlichen immer ehr hinaus. Das tührte dazu, daß INan
StTeis häuifiger dıe Kanonikatshöfe In Miete gab Begreiflich, daß dadurch
das Verhältnis der rreiung ZUr Stadt, deren Lasten 111411 sıch ZU entziehen

el Parteien trıfft
suchte, sich immer schärier zuspitzte, wobel dıe Schuld me1lst gleichmäßig‚Daß die Geistlichkeit doch Öfters die Kommunen
reizte“ (S 121), geht Adus en Belegen N1IC. l1ervor. Doch kommt
aul Schuld Oder Unschuld oh nıcht sehr n CS Jag in der allgemeinenEntwicklung, daß sich immer ablehnender VCQHCH dıe übergroßen Fr@1l-
1elıten der CGjeistlichen verhielt Darauf ird ZU wenig Gewicht gelegt. Die
Freiungen hınderten dıe volle Fntwicklung del Städte, „durchlöcherten elne
einheıitliche Verwaltung und Kechtspflege“. Daher orıffen die Städter (Kon-STANZ j A SE Straßburg 125 88 die Freiungen A dıe mn1ıt teiter
Martnäckigkeit all ihren Rechten hielten (Hıldesheim 129 IT Malberstadt

1 34 IT.)
Einen en Einblick In das innere Leben der Freiheiten geben UuNs dıie

Abschnitte über Gerichtsbarkeit nd Besteuerung. Waren die IMMmMUuNl-
taten, celbst dıe LaleNımMMUNItÄIeEN, L atc14, „selit unvordenklichen
Zeiten “ WIeEe sıch dıe Maınzer Stittsherren ausdrücken, VOIN weltliıchen (je-
richt } s kam VO  —_ welitlicher eıite sechr oft ZU Kompetenzüber-schreitungen, d1ie seit Ende des Jahrhunderts jenen rang nach Nt-
vogiung hervorriefen, en 11S Hırsch anschaulich vorführt. (S 1207 I4184 115 dazu CHTItt das weltliche (jericht ein 1n BlutgerichtssachenUund ın rällen, WO der gelstliche Rıchter sel]lner Yfilicht nıcht nachkam. Hıer
verm:ıbt INan ıne Auseinandersetzung mıt Gilitsch. der SC Hırsch
(S 1f.) wahrscheinlich macht, daß der Vogt wenigstens In en Oober-
rheinischen Immunitäten hıs IN das Jahrhundert nıe die bBlutgerichts-arkeı besaß DIie immunıtätsgerichtsbarkeit 1eg zunächst natürlıch in den
Händen des Bischofs oder ”ropstes. Auch ber das (jesinde ichtet mnmeilst
eın Geistlicher. Wenn Hırsch S 183) dagegen Corvey heranzieht, ist dies
mıßglückt, andererseits geht die Deutung OiImanns on „1Udex Ja1cus“
m 1t „Bichter über die Lalen“ ZUu weit. Unter den /Zuchtmuitteln über die
Domkleriker nenn dıe gvefürchtete inclaustrationis, das „Kloster-
HEeZEN!. dıe Ausweilsung us em tallum 1n CHOTrO, die Entziehung der VO  D
In capıtulo. In den Bestrebungen des LDomkapitels, sıch Bischof uUunNn-
abhängıg ZU inachen, spielte der Dekan den Propst dıe wichtigsteKONe; aut ihn gehen daher meist die Kechte desselben über, WO er NIC  ’WIe 111 Merseburg, eben wieder durch das Kapıtel stark beschränkt ırd
(vQl die Entwicklung 1n Konstanz 83 Mede endgültig raumt erst das u
dentinum mnm1t den oroßen Vorrechten des Dekans auf. In Klöstern gab der
Abt dıie gelstliche (jerichtsbarkeit selten all selne Untergebenen ab, WIEe
eiwa ın S Stephan ıIn Würzburg Al en Prior. Wıe QEeRCN die (je
richtsbarkeit des Bıschofs sträubte sich das Kapitel auch bald DeRCH dassubsid1ium Carıtatıs ınd nutzte rücksichtslos dıie Wahlkapıitulationen azu
us (Stx'gßbux'g Il 11.) Waren dıe Freiheiter auch ImMmun Ön den
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städtischen Lasten, verweigerten S1e doch 1n bedrängter Not elten
Ireiwilliıge Leistungen, immer jedoch miıt Betonung ihrer Freiheit (Halber-
STa| Speyer, Bamberg). Begreiflich: ist das Verhalten der Immunitäten ZzZum
Bürgerrecht. Ursprünglıch besaßen S1Ee nicht, um auch ON den Bürger-
pflichten Ire1 ZUuU Se1IN. Bald : jedoch treifen WIT egenteilıge Beispiele In
Straßburg und (joslar. DIiese Fälle werden immer 5äufiger, ja der Rat De-
oinnt (Basel, KOonstanz), ihnen das Bürgerrecht aufzudrängen. Dagegen
sträuben sich un wieder  dıie Freiheiter. | 344 schließen sich dıe Würzbur-
SCı Klöster und Stifte zusa”'mmmnmen eın (jeistlicher soll mehr das Bürger-
recht der Stadt sıch geben Jassen ; Wer hat, soll binnen Monatsfrist
aufgeben, wenn nıcht seine Benefizlien verlieren ll Vıel wurde gestrit-
ten WEHQCNM Handel nd Markt; das Kapıtel als (janzes triıeb Handel, C1ie
reichen Domherren rieben Handel und der Kleinklerus trıeh Handel, diese

nicht verhungern, jene AaUSs anderen /1ielen. Thomas Zzu Straß-
Durg lıeh als (Giroßbankier (jelder AIl Füursten und Bischöfe, Adelige un
Städte, apıte und Konvente. Haupthandelsartikel der Stifte WarLr der Weıimin.
A trebte besonders ach Errichtung eines eigenen Marktes (S L13) aß

nochhel derleı' Bestrebungen die Stifte immer reicher wurden, ist klar;
klarer, daß dabe1 jener (Gjeist unter den Dombherren immer mehr schwand,
der ıınter Bischof Balderich In Speyer herrschte, und en Ph S1mMOon1s

anschaulıich ma naben die Thumherrn des Hohenstitits A 5Speyer
noch under einer Regul und Gewohnheit der Klosterleuth gelebt, AUS einem
Haten nit einander DECSSCH unter einem Dach gelegen, keiner nıchts eigen
gehabt und dabe!l ga ein Geistlich 1L eben geführt (Freiburg, Diözesan-
Archiv A 168)

Hofmanns Arbeit, rADR ogrößten e1] ALUS uellenstellen mosalkartig
zusammengesetZT, biletet reichen der nıcht immer voll ausgenutzt
WIrd. [Die eE{waAs schulmäbige FEinteillung 117 einen allgemeinen, speziellen
und schlıel  lich wieder allgemeınen Jeıl, denn nıchts anderes iSst der vierte
Abschnitt des zweıten auptteıles, ist be! einer Abhandlung 150

&. Z
doch nıcht notwendig nd tiuhrt zu häufigen Wiıederholungen. Blumen-
stocks Büuch- (S. /) 187 in Innsbruck erschienen ;  Bildungen WIeEe „klerikale
Hartei“ (S. 105) gehören nicht in eine wissenschaftliche Arbeıt über mittel-
alterliıche Verhältnisse, selbst WEeNn damals gab, Was ıan eute damıt
treitfen Wl ; ‚  nm sol heißen „dortige Michaelskloster“. Doch
nehmen diese Kleinigkeiten der durchaus verdienstvollen Arbeit, dıe QE-
meln reichhaltig, irotz der vielen Quellenzitate klar und angenehm dahıin-
lıeßt, 11CHTS on ihrem Wert. 7 u bedauern ist NUur, daß d1ıe Öösterreichi-
schen Verhältnisse Sal nıcht berührt Sind, obwohl WIr nach em { ıtel dıes
für Passau un Salzburg erwarten durften [)a wären u besonders Ner-
anzuziehen Lahusen, 7Zur Entstehung der Verfassung bayrisch-Österreichi-
scher Städte, Leipzig 1908 ; Mitteilungen des Instituts 1905; Srbik, DIie Be-
ziehungen on aa und Kırche in Qesterreich während des Mittelalters;;
Dopsch, Steuerpflicht und Immunität im HMerzogtum Oesterreich (Zeıtschrift
TÜr Rechtsgesch. (jerm. Abt. 20), iınd IUr Klosterimmunität besonders
ucn  M Hirsch, der Ja von Hofmann oft herangezogen wırd Bel Hirsch indet
sich, obwohl leider ein eingehendes Literaturverzeichnis fehlt, das dem Buch
ähnlıch Wwıe ein bel einem S' tüchtigen Buch unentbehrlichen Register noch
Zzu wünschen ist, eine enge hiehergehöriger Schriften zitiert. Hırsch he-
spricht dazu in€e Anzahl on Fragen .(Kompetenz der Vogteigerichtsbarkeit,
Deutung des Ausdrucks ‚Dieb und Frevel“, Abbatia libera, Dıfferenzierung
der Immuniıtäts- und Vogteirechte), dıie tür dıie Kenntnis der Immunität VOIN

Belang. sind ; man. wırd hm nicht immer beistimmen können. Auch Hof-
Mannn üubt Kritik an seinen Ausführungen, aber sein Buch bleibt das klas-
sische Werk über dıe Klosterimmunität, das die bisherigen Arbeiten unter
Zuziehung reicher Quellenbelege zusammenftfaßt.

In nsbruck. Bruno Wilhelm.


